
Netznutzungsprodukt für Verteilnetzbetreiber

Produkt HS
Verteilnetzbetreiber mit Abgabestellen auf Hochspannung (HS)

Bei den Preisen inkl. 8 % MwSt. handelt es sich um kaufmännisch gerundete Angaben.

Das Produkt HS gilt für alle Verteilnetzbetreiber mit Abgabestellen auf Hochspannung (132 oder 50 kV). Verteilnetzbetreiber 
sind Kunden mit Eigentum von Netzinfrastruktur und einem öffentlichen Versorgungsauftrag. Die Abgabestellen dieser Kunden 
werden mit einer Lastgangmessung ausgerüstet. Für Verteilnetzbetreiber mit einer mittleren Benutzungsdauer (BD) grösser  
respektive kleiner 3’000 h finden verschiedene Preisansätze Anwendung.

Anwendung der Netz­
nutzungspreise
•• Für die Netznutzung sind fol- 

gende Zeiten massgebend: Hoch- 
tarif (HT) ca. 7 bis ca. 21 Uhr,  
Niedertarif (NT) ca. 21 bis ca. 7 Uhr 
(365 Tage). 

•• Die Abrechnung der Netznutzung  
erfolgt monatlich.

•• Die Leistung wird basierend auf der 
höchsten im Monat gemessenen 
¼-h-Tagesleistung (HT) in Rechnung 
gestellt.  

Bei mehreren Abgabestellen auf HS 
wird die ¼-h-Tageshöchstleistung 
(HT) durch zeitgleiche Aggregation 
dieser Lastgänge (Nettoleistung)  
ermittelt.  
Vorausgesetzt wird, dass das nach-
gelagerte Netz eine «eigenständige 
Netzeinheit» bildet. Diese ist gege-
ben, wenn sich das Verteilnetz in ei-
nem regional zusammenhängenden 
Gebiet befindet und von einem ei-
genständigen Netzbetreiber betrie-
ben wird.

•• Die Arbeit wird basierend auf der to-
talen Bruttoenergie in Rechnung ge-
stellt.

•• Als totale Bruttoenergie wird die vom 
Verteilnetzbetreiber an seine End-
kunden und den Endkunden seiner 
nachgelagerten Netze abgegebene 
Energie bezeichnet.  
Netzverluste sowie produktionsbe-
dingter Eigenbedarf sind keine Be-
standteile der Bruttoenergie. 
 
  

Blindenergie 
(induktiv und kapazitiv)

MwSt. exkl. inkl.

Blindenergie HT  
[Rp. / kvarh]

4.10 4.43

Blindenergie NT  
[Rp. / kvarh]

4.10 4.43

Messung und Abrechnung
(pro Messstelle)

MwSt. exkl. inkl.

HS-Lastgangmessung 
[CHF / a] 

3’660 3’953

MS-Lastgangmessung 
[CHF / a] 

1’620 1’750

Reserveabgabestelle MS

MwSt. exkl. inkl.

Leistungsvorhaltung 
[CHF / kW / a]

15.00 16.20

Messstellenkorrektur

Zu-/Abschlag auf Leistung und 
Arbeit bei MS-Messung [%]

0.5

Nutzung der Netzinfrastruktur

MwSt. exkl. inkl.

BD > 3’000 h

Leistungspreis  
[CHF / kW / Mt.] 

6.80 7.34

Arbeitspreis HT  
[Rp. / kWh] 

0.66 0.71

Arbeitspreis NT  
[Rp. / kWh] 

0.53 0.57

BD ≤ 3’000 h

Leistungspreis  
[CHF / kW / Mt.] 

2.00 2.16

Arbeitspreis HT  
[Rp. / kWh] 

2.73 2.95

Arbeitspreis NT  
[Rp. / kWh] 

2.18 2.35
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Die Berechnung der Bruttoenergie 
erfolgt nach dem Branchendoku-
ment MC-CH, Ausgabe 2011, Mete-
ring Code Schweiz. 

•• Hat der Verteilnetzbetreiber Haupt
abgabestellen auf verschiedenen 
Spannungsebenen gegenüber der 
BKW FMB Energie AG (BKW), ist  
die Bruttoenergie entsprechend der 
Spannungsebenen aufzuteilen.

•• Die mittlere Benutzungsdauer (BD) 
wird aus der jährlichen Bruttoenergie 
HS dividiert durch die durchschnitt-
lich in Rechnung gestellte Monats-
höchstleistung eines Hydrojahres 
(01.10. eines Jahres bis zum 30. 09. 
des Folgejahres) berechnet.

Blindenergie
•• Die je nach HT und NT summierte 

Blindenergie (induktiv und kapazitiv) 
aller Abgabestellen, welche 50 %  
der je nach HT und NT summierten 
Nettoenergie überschreitet, wird  
in Rechnung gestellt.

Messung und Abrechnung
•• Die Messstelle ist der Ort, an dem 

der Energiefluss des Kunden gemes-
sen wird und umfasst alle ange-
schlossenen Einrichtungen zur  
Erfassung und Bereitstellung der 
Messdaten. 

•• Dabei muss die Messung nicht zwin-
gend auf der selben Spannungs
ebene sein wie die Abgabestelle.  
Die Messung kann sowohl auf HS als 
auch auf MS erfolgen.  
 

•• Der Preis für Messung und Abrech-
nung richtet sich nach der Span
nungsebene der Messung und nicht 
nach der der Abgabestelle oder  
Reserveabgabestelle. Dieser wird 
pro Messstelle und Jahr in Rechnung 
gestellt.

Messstellenkorrektur
•• Wenn die Spannungsebenen der 

Messstelle und der Abgabestelle 
nicht übereinstimmen, wird als  
Ausgleich der Trafo-Verluste ein Zu- 
bzw. Abschlag auf die gemessene 
Leistung und Arbeit vorgenommen.

Reserveabgabestellen MS
•• Aufgrund der vereinbarten Leistung 

wird bei einseitigen Reserveabgabe-
stellen eine Jahrespauschale für die 
Leistungsvorhaltung in Rechnung 
gestellt. Die tatsächlich gemessene 
Leistung an der Reserveabgabestelle 
ist damit abgegolten.

•• Bei gegenseitigen Reserveabgabe-
stellen wird keine Jahrespauschale 
und kein Preis für Messung und  
Abrechnung zusätzlich erhoben. 

•• Die tatsächlich gemessene Arbeit 
wird im Rahmen der Bruttoenergie 
HS in Rechnung gestellt.

Ergänzende Bestimmungen
•• Falls auf dem Hochspannungsnetz 

ein Pancaking vorliegt, wird dieses 
zwischen dem betroffenen Verteil-
netzbetreiber und der BKW indivi
duell geregelt.

•• Durch BKW verursachte Wirk- oder 
Blindenergietransite werden nicht in 
Rechnung gestellt.

•• Es gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für den An-
schluss von Verteilnetzen an  
das BKW-Netz und die Nutzung des 
BKW-Netzes (AGB Netz).

•• Die BKW kann die Preise unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen  
und regulatorischen Vorgaben ein-
seitig festlegen.  
Preisanpassungen bedürfen keiner 
Kündigung des Vertrages.

Gültig ab 1. Oktober 2011


